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V. Anordnung in der Flurbereinigung Negenborn

In dem Flurbereinigungsverfahren Negenborn, Landkreis Holzminden 104, wird hiermit gemäß 
§ 8 Absatz 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) das Flurbereinigungsgebiet wie folgt geändert:

Zum Verfahren werden hinzugezogen:

Landkreis Gemeinde Gemarkung Flur Flurstücke

Holzminden Eschershausen Eschershausen 9 637

Holzminden Holenberg Holenberg 2 100 und 137/99

Holzminden Holenberg Holenberg 6 283

Die Größe des Verfahrens betrug 730,3413 ha und beträgt nun 732,9337 ha

Bestandteile dieser Anordnung sind die Gebietskarte mit der Abgrenzung des Verfahrens, die 
Begründung dieser Anordnung, die Bestimmungen über die Nutzungsänderungen und das 
Betreten der Grundstücke sowie die Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte.

Rechtsbehelfsbelehrunq

Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach Zustellung beim Amt für 
regionale Landesentwicklung Leine-Weser, Bahnhofsplatz 2-4, 31134 Hildesheim schriftlich 
oder zur Niederschrift Widerspruch erhoben werden.

Im Auftrage

Herten



Begründung

Die Änderung erfolgt aufgrund einer Verhandlung nach § 52 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG).

Bestimmungen über Nutzungsänderungen im Flurbereinigungsgebiet

Gemäß § 34 FlurbG gelten von der Bekanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses bis zur 
Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes nachfolgende Einschränkungen des Eigentums:
1. Die Nutzungsart der Grundstücke darf nur mit Genehmigung der Flurbereinigungsbehörde 

(Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser) geändert werden. Dieses gilt nicht für 
Änderungen, die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören.
Ebenso dürfen Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen, Gegenstände des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege oder ähnliche Anlagen nur mit Genehmigung der 
Flurbereinigungsbehörde neu errichtet, hergestellt oder wesentlich verändert werden. 
Sind ohne Genehmigung der Flurbereinigungsbehörde Änderungen vorgenommen oder Anlagen 
hergestellt oder beseitigt worden, so können sie im Verfahren unberücksichtigt bleiben. Die 
Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand gemäß § 137 FlurbG auf Kosten 
desjenigen, der die Änderung, Herstellung oder Beseitigung vorgenommen hat, wiederherstellen 
lassen, wenn dieses der Flurbereinigung dienlich ist.

2. Obstbäume, Beerensträucher, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur in 
Ausnahmefällen - soweit landeskulturelle Belange nicht beeinträchtigt werden - mit 
Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden. Sind entgegen dieser Vorschrift 
Eingriffe vorgenommen worden, so muss die Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen auf 
Kosten des Verursachers anordnen.

3. Gemäß § 85 Ziffer 5 und 6 FlurbG bedürfen Holzeinschläge, die den Rahmen einer 
ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, der Zustimmung der 
Flurbereinigungsbehörde. Diese Zustimmung wird nur im Einvernehmen mit der 
Forstaufsichtsbehörde erteilt. Sind Holzeinschläge entgegen dieser Vorschrift vorgenommen 
worden, so kann die Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt 
hat, die abgeholzte oder verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde 
wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat.

Neben den Ersatzvornahmen können Verstöße gegen vorgenannte Vorschriften als 
Ordnungswidrigkeiten mit Geldbußen bis zu jeweils 500 Euro geahndet werden.

Bestimmungen über das Betreten der Grundstücke

Die Beauftragten der Flurbereinigungsbehörde sind gemäß § 35 FlurbG berechtigt, zur Vorbereitung 
und Durchführung der Flurbereinigung die Grundstücke zu betreten und die nach ihrem Ermessen 
erforderlichen Arbeiten auf ihnen vorzunehmen. Ferner werden Grundstückseigentümer darauf 
hingewiesen, dass die bei der Vermessung gesetzten Pfähle, Stangen und sonstigen Grenzzeichen 
pp. nach den Bestimmungen des Niedersächsischen Gesetzes über das amtliche 
Vermessungswesen (NVermG) vom 12. Dezember 2002 (Nds. GVBI. 2003 S. 5), unter gesetzlichem 
Schutz stehen. Unbefugte Vernichtung, Beschädigung, Veränderung, Beseitigung oder Gefährdung 
der Grenz-, Vermessungs- und Sichtzeichen kann mit einer Geldbuße geahndet werden.

Aufforderung zur Anmeldung von Rechten

Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am 
Flurbereinigungsverfahren berechtigen, werden hiermit aufgefordert, ihre Rechte innerhalb von drei 
Monaten - gerechnet vom ersten Tage dieser Bekanntmachung - anzumelden bei dem

Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, Bahnhofsplatz 2-4, 31134 Hildesheim.

Diese Rechte sind auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde innerhalb einer von dieser zu 
setzenden weiteren Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht 
mehr zu beteiligen. Werden Rechte erst nach Ablauf der vorgezeichneten Frist angemeldet oder 
nachgewiesen, so kann die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und 
Festsetzungen gelten lassen (§§ 10, 14 und 15 FlurbG).

Im Auftrage
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Maßstab 1: 25000

Unternehmensflurbereinigung

Negenborn
Landkreis Holzminden 104
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Träger des Vorhabens:
NLStBV - Geschäftsbereich Hameln -

Größe des Gebietes 730 ha 
nach Flurbereinigungsbeschluss 
und Anordnungsnummer : 4

Amt für regionale Landes­
entwicklung Leine-Weser

Zeichenerklärung
Flurbereinigungsgebietsgrenze 

Flurbereinigungsgebletsgrenze neu 

Einwirkungsbereich

1 ■■■■ Trasse geplant

—- Landesgrenze

K - ■ --------- Kreisgrenze

t     Gemeindegrenze

’ -.................. - Gemarkungsgrenze

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der 
Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
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